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B e a n t w 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Huber, Dr. Partik-Pable, Eigruber 
betreffend Spenden aus Betriebsratsfonds an betriebsfremde 

Sozialeinrichtungen (Nr. 4103/J) 

Zu Punkt 1 der Anfrage 

"Halten Sie die Beschränkung der Entscheidungsfreiheit des 
Betriebsrates über den Betriebsratsfonds auf betriebsinterne 
Maßnahmen und Einrichtungen für sinnvoll?1I 

nehme ich Stellung wie folgt: 

Die Betriebsratsumlage, aus der der Betriebsratsfonds dotiert 
wird, ist ein Teil des Arbeitsentgelts der Arbeitnehmer/innen. 

Daher sind sowohl eine durch Gesetz normierte Zweckwidmung als 
auch eine strenge Verwendungskontrolle notwendig. 

Der Gesetzgeber hat im Hinblick darauf aus gutem Grund im Ar­
beitsverfassungsgesetz nicht nur festgelegt, daß die Mittel 
des Betriebsratsfonds nur für die Geschäftsführung des Betriebs­
rates und für Wohlfahrtseinrichtungen und -maßnahmen zugunsten 
der Belegschaft verwendet werden dürfen, sondern auch eine in­
terne Kontrolleinrichtung in Gestalt des Rechnungsprüfers ge­
schaffen und überdies die Revision der Rechtmäßigkeit der Ge­
barung und der Mittelverwendung den Arbeiterkammern überant­
wortet. 

Ich halte diese Regelung für sinnvoll und in Rücksicht auf die 
Aufgabensteilung des Betriebsrates, der zur Interessenvertretung 
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der Arbeitnehmer/innen im Betrieb berufen ist. auch für an­
gemessen. Eine Ausdehnung der Verwendungszwecke im ange­
sprochenen Sinn, die ja vom Betriebsrat als für die Verwal­
tung des Betriebsratsfonds zuständigem Organ wahrzunehmen 
wäre, würde den Bereich der betrieblichen Interessenvertre­
tung überschreiten. 

Sollte innerhalb der Arbeitnehmerschaft eines Betriebes 
breite Übereinstimmung hinsichtlich der Förderung einer 
Sozialeinrichtung bestehen, so ist die Abhaltung einer Spen­
denaktion ohnedies möglich. 

Zu Punkt 2 der Anfrage 

"Werden Sie eine Novellierung des Arbeitsverfassungsgesetzes 
einleiten, durch die Zahlungen aus dem Betriebsratsfonds an 
außerbetriebliche soziale Organisationen ermöglicht werden?" 

nehme ich Stellung wie folgt: 

Aus den oben angeführten Erwägungen halte ich eine Novellie­
rung des Arbeitsverfassungsgesetzes, mit der die Verwendung 
von Mitteln des Betriebsratsfonds für außerbetriebliche Ein­
richtungen ermöglicht wird, nicht für zweckmäßig. 

Zu Punkt 3 der Anfrage 

"Welche sonstigen Maßnahmen werden Sie ergreifen, um unabhän­
gige soziale Organisationen mehr als bisher zu fördern bzw. 
einen Anreiz für Spenden aus der Bevölkerung zu schaffen?" 

nehme ich Stellung wie folgt: 

Die vielen bestehenden sozialen und humanitären Organisationen 
erbringen gerade auf dem Gebiete der allgemeinen Sozialhilfe 
und der Behindertenhilfe wertvolle und die Aktivitäten der 
öffentlichen Hand ergänzende Leistungen. Aus diesem Grund wer­
den die Organisationen der freien Wohlfahrtspflege auch aus 
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öffentlichen Mitteln in nicht unbeträchtlichem Ausmaß sub­
ventioniert und anderweitig unterstützt. 

Die finanzielle Förderung sozialer Organisationen durch ein­
zelne ist eine von vielen Möglichkeiten, Solidarität zu üben. 
Es kommt also entscheidend darauf an, durch Bewußtseinsbil­
dung und konkrete Maßnahmen zum Abbau von Vorurteilen und 
Stärkung der Solidarität beizutragen. Dies muß meiner Ansicht 
nach ein Grundanliegen jeder Politik sein~ 

Der Bundesminister: 
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